
Znr Geschichte der l'ömischeu Pl'ovinzialverwaltnng.

H. Pannonia inferior.

In der Uebersicht der Legionen, welche unter Severus Alexan­
der die Grenzen des römischen Reiches vertheidigten, rechnet
Dio zum Heere von Pannonia inferior nicht nur die legio II adiu­
trix, deren Standquartier Aquincum war, sondern auch die legio
I adiutrix von Brigetio 1. Dieses Zeugniss IU1.t um so mehr Ge­
wicht, als Dio seine Zeit vor Augen llat 2 und tibenlies
Oberpannonien selbst verwaltete B. Wenn also kein Irrtlnll11 der
handschriftlichen Ueberliefemng vorliegt, so muss unter
Beverns Alexander die legio I adiutrix dem Statthalter von Nie­
Jer}Jannonien unterstellt worden sein, und clemnaoh auoh (He Grenze
zwischen den pannonischen Provinzen eine Aeuderung exfallreu
haben.

Den Beweis, dass die Ueberliefernng hier nicht irrt, geben
die Inschriften der beiden Pannonien. Wir lesen in einer In­
schrift aus Aquincum, dass im Jahre 228, also unter Beverus
Alexander, die speeulatores der legio I und II adiutrix ihre

'sehola, d. h. den Vel'sammlungsraum dieser Principalell, wieder
herstellen.

C. I. L. III 3524: Scala speeztlatorum legiomtm 1 et 11 adiu­
tricÜttn piat'um (idelium Scverianar(~tm) refecta pe.r eoseZem, quo­
rmn 1~omina infra scripta szmt dedicante Fl(avio) Aeliana le-

1 Dio 55, 24r 2: Kai 6 rdAßac; '1'0 TE TrpWTOV '1'0 eTClKouplKOV '1'0
EV -riJ TIavvov(t;t TlJ Klhw - OöEO'TraO'lavoc; '1'6 TE OE1JTEPOV '1:0 ETrU<OUPIKOV
'1:0 EV TIavvov{t;t Tfj Klhw. Diese Standlager haben die heiden Legio­
nen spätestens seit dem Anfang des 2. Jahrhunderts iune, ohne sie
tel' zu verändcl'n, also in der ganze,n Periode, in welcher die Provinz
Pannonia inferior bestand. VgI. Mommsen C. 1. L. III p. 439; 539.

2 23: vOv MEV lap €VVEaKa{bEKa EI: aUTwv (den Au:gusteisclJen
Legionen) Mova OlaiJ,€V€I.

8 36 -rf,j TIavvoviet 'l:f,j dvw rrp0l1ETaX9TJv.
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g(ato) ,A.t,g(usti) 1J1"(0) pr(aetore) kal(cn(lis) Oelob(t'ibus) Moclesto
ct Provo co(n)s(l1libus); es fulgen die 20 Namen der speculato­
res dieser Legionen.

Diese Inseln'ift müsste mit Recht das grösste Befremden erwecken,
wenn die legio I adiutrix zu jener Zeit nicht dem Heere von
Pannonia inferior angehörte 1. Eine Sehwierigkeit scheint viel­
leicht. darin zu dass die speculatores zweier Legionen, die
verschiedene Standquartiere hatten, in Aquincum eille gemeillsame
scllOla besassen. Abel' diese Schwierigkeit ist nur eine schein­
bare und vielmehr liegt hierin der Beweis, der 'noch durch zahl­
reiche andere Thatsacben erhärtet wird, dass die specnlatol'es dem
officiuUl des Statthalters angehörten, der in Niederpannonieu sei­
nen Sitz in Aquil1eum hatte a.

Eine Inschrift aus Carnllntum zeigt weiter, dass noch im
Jabre 212 n. Ch1'., d. b. in dem in welchem Caracalla den
Thron die legio I acliutrix dem Heere von Oberpanno­
nien zngezählt wurde.

C. 1. L. III 4452: ImUJC1'atm'i) Caes(ari) 111.. Atu'(elio) Antonino
l!lo feliel Augttst(o) im Jahre 212 - corniculaTi, commen­
tcu'iens{es) , spcculatores legionum III Antoni1~iana1'(ttm)P(anno­
niac) s(tlpiJ1'ioris) dCIJoti.ss·imi num'lni cius; es folgen die Namen
von 3 cornicnlarii, 3 commentarienses und von 30 speculatorcs.

D;.>mnaeh muss die Aenderung in der Eintheilung der paunoni­
Bellen Armeen zwischen 212 und 228 n. ChI'. eingetreten sein.
Nachweislich hat diese Vermehrung des niedel'pannonischen Hee­
res von einer auf zwei eine Rallgerhöhung des Statthalters
von Niederpanuonien nach sieh gezogen; an Stelle des Praetoriel's
tritt ein Consular. Da nun der Zeitpunkt, wann zuerst ein Con­
sular Niedel'pannonien verwaltet hat, annähernd genau bestimmt
werden kann, so ist damit auch die Zeit fÜr die Umgestaltung
der Eintheilung des llannonischen Heeres gegeben. Panuonia in­
ferior ist von 'l'raian als praetorisehe Provinz constituirt worden II

1 'Vie denn auch Mom1l1sell a. a. O. daran Anstoss genommen hat.
2 Da die Zugehörigkeit der speculatores zum Officium des Statt­

halters bisher verkannt wurde - so zuletzt auch VOll Mommsel1 Eph. cp.
IV p. 53H -, so scheint eine eing'ehendere diesel' be­
aehtcten Gruppe von Principales angemessen. Um aber den Zusammen­
hang der Untersuchung nicht störend zu untet'brechen, habe ieh die
Beweisführung in einen Anhang verwieseu.

a Vgl. C. I. L. III n. 550, die bekannte Inschrift Hadrians, der
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und diesen Rang hat die Statthalterschaft bewaln't bis auf die
Zeit des Septimius Severus. IJetzteres widersprioht zwar der
geltenden Meinung, ist aber dennoch völlig gesichert dureIl eine
neu gefundene Inschrift aus Aquiuoum 1. Sie lautet;

0, Iul(ius) Sept(imus) Oastinus co(n)s(ul) desig(natus) , leg(atus)
.Aug(ustorum trium) pr(0 ) 171'(aetore) P(annoniae) i(nfet'im"is),
legealus) legeionis) I M(inerviae) , ea: pt'aee(epto) dom(inonm'l.
n(ostrorum) du.'C vemil(lalionum) 1111 Germ(anicw'um): VII!
.At~g(ttstae), XVIII (sic) b(imigeniae), I 1J!in(erviae), XXX
Ulpiae adversus defeclm'es el rebeUes, 1?rOco(n)s(uO Oretae et Gy­
r(enarztm), iut'iCl(icus) pet' Apul(iam) Oal(abl'iam) Lttc(aniam)
Brut(tios), cut'(atm') viae Sal(at'iae) , cur(ator) Ae[c]lan(ellsi1~m),

pmet(or) tutel(arius), trib(utrns) pl(ebis) qaaest(or), tt'(ibumts) mi­
l(itum) leg(ionis) I atli(tttricts) item V Mac(edonicae).

Die Zeit der Inschrift ist duroh die EI'wähnullg der drei Augnsti
bestimmt; überdies wissen wir, dass Castinus am Ende der Re­
gierung Caracallas als Consular Statthalter von Daoien warl!. Da
Castinus als von Pannonia inferior zum Consul deaignirt
wurde, so muss. er die Provinz noch als Praetorier verwaltet ha­
ben. Die Ansicht Borghesis, dass Pannonia inferior schon un·
tel' Kaiser l\farcus seit dem .Jahre 167 n. ChI'. an Consulare ver­
liehen wunle und fortan eine consularische Provinz geblieben
kanu demnach nicht richtig sein 8. Sein Beweis, dass Claudius
Pompeianus der Sohwiegersohn des Kaisers Marcus bt"reits 167 4

die Statthaltersohaft von Niederpannonien auf Grund des Consulates
erlangte, ist zweifellos verfehlt. Denn dieser Beweis bel'ubt auf
eiuer Erklärung einer Stelle der 'vita Marci 20, 6 (Proficiseens
ad bellum Germanicum fiUam suam non (lecurso ludus tClll2J17t'C

Pannonia inferior als Praetorier, und vielleicht als erster Statthalter
der neu gebildeten Provinz verwaltet hat.

1 Edirt von Kuzsiuszky arch. El·tesitö n. F. IX (1889) p. 401 ff.
Die Inschrift ist in drei gleichlautenden Exemplaren gefunden worden.
Papiernbdrücke verdanke ioh der Giite des Herru Professor Fröhlich
in Budapest. eVR.!C. L:AN die Steine; aber hat Kuzsinszky
mit Recht Aeclanum darin erkannt.

2 Arch. epigr. Mitth. III p. 88 und Dio 13. Ueber das Com-
mando der rheinischen Vexillationen im Kriege gegen PeBoennius
und Clodius Albinu8 habe ich im CorrespondenzbJ. der westd. Zeitschrift
gehandelt 1890 Jan. ll. 6.

a Oeuvres VIII p. 460 ff.
4 Das Jahr seiner Statthalterschaft steht fest aus C. I. L. III Dipl.

XLVI p. 888.
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gfanilaevo cquitis Romani fi,lio Olaudio Pompeiano declit genere
Antiochensi nee saf,'is nobili, qucm postea bis oonsu,lem (oeit), die
mir ersoheint. Borghesi will gegen den einfaohen Wort­
sinn bis oonsulem so verstellen, dass es heissen soll, Pompeianus
hätte nach seiner Verheiratlmng ein zweites Oonsulat erhalten,
das erste aber vor der Verheiratlmng hekleidet. .Abel' gesetzt
diese Erklärung wäre richtig, so folgt daraus nur, dass das 1.
Commlat vor 169, nicht dass es vor 167 fällt. Das zweite Bei­
spiel, welclles BorghefÜ aus der Regierungszeit des Kaisers Ifarcus
anführt, ist dagegen um so beweisender, Es ist die Inschrift:

C. I. L. VI 1497 : ]JI[. Pontio M. ((iIio) Pup('inia) Laeliano Lar­
do Sabino co(n)s(ulii, pontifi,oi, sodali Antoninimw Ver'iarlO, fe­
Hali, leg(ato) Aug(usti) 111'(0) pt'(aetor'c) prov(inoiae) Syriae, le­
g(ato) Aug(usti) pr(o) lJdaetore) pr'ov(inciae) Pannon(iae) su­
per{ioris), leg(ato} Aug(~!sti) llr(o) lJr(aetore) Pann(oniae) infe­
r(ioris}, eottliti divi Vet'i Aug(usti) donato !lonis militarib{us) beUo
Ar'meniaeo ct Parthieo ab imp(eratm'(3) Antonino AUf/(ttsfo) cf, a
divo Vero Aug(usto) [eorona] mu[rali vallari clas]siea at~r[ea

ltastis pur'is lIIl 11e,cillis 1111, ...•
Obwohl der untere Theil der Inschrift fehlt, so ist ca doch sicher,
dass Laelianus Pannouia inferior nach dem COllsulat verwaltet hat.
Deun nur die Consulare erhalten die Orden in der Vierzahl, die
Praetorier in der Dreizahl 1. Und zwar war er Consnl wie Borghesi
mit Recht bemerkt hat im Jahre 163 n. Ohr. 2. Seine Verwaltung
von Pallnonia inferior ldinnte Cl' nicht vor seiner Rückkehr aus

1 Vgl. Marquardt Staatsv, II2 p. 579.
2 Renier bat dies bezweifelt Comptea rendus 186·i p. 197 f. wegen

der Inschrift C. I. L, III p. G182: M. Pontio (L]aeliano (c(lm'l:ssimo)]
v(im) lJatri Ponti Ladliani [l]eg(ato) pl'(o) pl'(aetol'c) [o]nlo
TI'oesm(ensittln), indem er den Stattbalter fiir identisch hält mit dem
Manue, dessen Cnrsus honorum die oben angeführte stadtrömische In­
schrift giebt. Denn da in dieser Inschrift die Legation von Moesia
inferior, welche consulariscb ist, fehlt, so müsste Laelianus bereits vor
dem Ausbruch des partbischen diese Provinz und das Consulat
necll früher, jedenfalls ver 163 verwaltet haben) und zwar unter Antol1i­
nus Pius auch deshalb, weil el' Legat nur eines Augustue genannt wird,
Aber ehen diese von Renier geltend gemachten Momente beweisen, dass
heide Männer nicht identisch sind. Nicht ehne Absicht fügt die In­
schrift aus Troesmis hinzu, dass der Statthalter der Vater eines Pontius
Laelianus gewesen. Letzterer ist der Feldherr aus der Zeit des [{alsere
Marcus und die Inschrift wahrscheinlich erst als der Sohn ciner
der leit,euden Mäuner des Staates war.
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dem parthischen Feldzug, also Dicht vor lllnde 166 angetreten
haben; sie muss jedoch noch später in die Zeit des Markommaneo­
krieges faUen, da die Inschrift den Laelianus als Legaten nur
eines Augustus bezeichnet. ,Darin liegt die Lösung des schein­
bal'en Widerspruches, dass Pannonia inferior unter Marcns con·
sularisch, unter Septimins SeverRs dagegen wieder praetorisch
war. Die Veranlassuog der vorübergehenden Rangerhöhung des
Statthalters von Pannonia inferior ist also in den ausserordent­
lichen Verhältnissen dieser Provinz während der Dauer des Mal'­
kommanenkrieges zu suchen. Dass Marcus vorübergehende Aen­
derungen der Provinzialverwaltung in der Noth der schweren
Kl'iege, welche seine Regierung erfüllten, eintreten liess, sagt seine
Vita ausdriicklich 22, 9: Provincias w procO?untlaribtl1J consuZewcs
aut e,1) consttlarwus proconsula1'es aut praetorias 2)ro belli necessi·
tale fecit. Hirschfeld hat richtig erkannt, dass das dritte Glied
unvollständig ist, da vielmehr erwartet werden miisste, dass auch
das dritte Glied, wie die beiden ersten, zweitheilig wal' 1. Er
schlug daher vor, e.1: praelorias zu lesen mit Berufung
auf die bekannte Umwandlung von Noricum und Rätien aus pro'
curatorischen in praetorische Provinzen. Gegen diesen Vorschlag
lässt sich nUIJ allerdings einwenden, dass diese Incongruenz des
Ausdl'lH:I,s vielleicht auf Rechnung des flüchtig excerpil'enden
Verfassers der Vita gesetzt werden kann. Es scheint, dass die
Worte 111'0 bell'i necessitaie nicht von dauernden, sondern von vor­
übergehender Aellderungen der Verwaltung zu verstehen sind,
weil die heiden ersten Glieder nothwendig auf zeitweilige Aen­
derungen eich beziehen müssen, denn dauernde Aendenmgen dieser
Art lmt Marcus, soweit wir sehen können, nicht vorgenommen.
Deshalb ist es wohl möglich, dass der Verfasser oder seine Quelle
gerade die Aenderung der Verwaltung vor Augen hatte, die in
Pannonia inferior während des Markommanenkrieges eintrat, sodass
also gelesen werden könnte ß,V praetoriis consulares.

Der erste Consular, der Pannonia inferior im dritten Jahr­
hundert verwaltet hat,' den ich nachzuweisen vermag, ist Suetrius
Sabinus, welcher diese Provinz, wie Mommsen gezeigt hatZ, nach
seinem Consulat, das er 214 n. Ch'r. bekleidet hat, erhielt. Dem­
nach ist die Aenderung unter Caraoalla eingetreten und der Grund
ist die Vermehrung des niederpannonischen Heeres von einer Le-

1 Wiener Stndien III p. 11G.
2 EphEnn. epigr. I p. 130 ff.
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gion auf zwei. Dann musste nothwendig naoh einer auch sonst
stehenden Regel an Stelle des Praetoriers ein Commlar an .He
Spitze des Heel'es von 2 Legionen treten 1.

Septimius Severus hatte seine Erllebung auf den Kaisertbl'on
mehr noch als seiner Thatkraft dem glÜcklichen Zufall
zu danken, daSs er bei Commorlus Tode an der Spitze eines Heeres
von 3 Legionen stand. Der Ueebtsgrund galt auch sei­
nen :JYTitbewerbern um den Thron für voll 2, Um die Macht, die
in den Händen der StattlIalter von Syrien und Brittanien lag, dau­
ernd zu brecllen, hat Septimius Severus diese grossen Commanden
getbeilt. Der StattlIalter der neuen Coele behielt
nm das Commaudo Über die legio IV Scytllica nnd XVI Flavia
Firma. Der Command,mt der III Gallica wurde Stat.thalter
der von Syrien losgetrennten Provinz Phoenice 3. Das Gleiche
ist in Brittanien geschehen. Auch hier wird der Comm!l.Il<1ant
der legio VI Vich-ix selbständig und erhält die Verwaltung der
Provinz Brittania inferior, während der Consular von Brittania su­
periol' nur das Commando über die legio II Augusta und XX Valeria
in seiner Hand vereinigt 4. Das Commando von Pannonia superior
hat der Kaiser hingegen in seiner alten Stärke fortbestehen
gewiss nur aus dem Grunde, weil er diesem Heere die Herr­
schaft verdankte. Diese RUcksieht band nicht seinen Sohn Ca­
racalla; er muss, wie diese Untersuohung hat, bald naoh
seiner Thronbesteigung dazu geschritten sein, das letzte dieser
übermächtigen Commanden zu beseitigen.

Diese Schwächung der grossen Commanden ist ein Glied in
jener Kette von Massregeln, durch welche Septimius Sevens
seine Dynastie vor dem Ehrgeiz hochstrebender Generale zu
schützen suchte. Eine zweite :Massregel diescr Art ist die Verlegung
einer Legion unter einem ritterlichen, vom Kaiser unmittelbar
abhängigen ComIDandanten llaoh Italien, mll die HausmaolIt des

! Gewiss ist die Vermehrung des Heeres von Panllonia inferior
während des Markommancllkrieges auch der Grund der vorübergehenden
Rangerhöhung des Statt.halters.

2 Und zwar sind Pannonia superior, Britannia und Syria die ein-
Provinzen, in drei stande!!. Denn die lcgio Y

Macedonica ist, wie sich lässt, hereit,s vor Septimius Severus nach
Dacieu worden. Das Heer von Moesia inferior zälJlte a Legio·
nen uur in der Periode zwischen II:lllrian und Marens.

3 J'I'IarquRrdt Staat.sv. 12 p. 424 und 427.
4 J'I'Iarquardt Staatsv. P p. 287.
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Princeps, wenn man so sagen darf, gegenüber den grossen Pro­
vinzialheeren zu stih·ken 1• Seine bedeutsamste Schöpfung, 1"el011e
eben dieses Streben hervorgerufen, ist die Organisation der neu­
gegründeten Provinz JYlesopotamien. Nach dem Vorbild von Aegyp­
ten erhielt diese Provinz einen ritterlichen Prlifecten zum Statt­
balter und die beiden Legionen, welel1e ihre Besatzung bildetell,
die I und III Partllica wurden yon ritterlichen Offinieren befeh­
ligt 2. Damit hatte Septimius Severus ein GegengewicM geschaffen
filr die senatorischen Commanden des Ostens, die weit schwerer
zu überwachen waren, als die dem :IYIittelpunkt des Reic11es näber
gelegenen Armeen des Abendlandes.'

Die speculatores der Legion en.

Wie in der angeführten Insclnift die speculatores des nie­
derpannonisclleu Heeres zusammen ihre schola in Aqnincum bauen,
so erricMen' in Carlluntum, dem Hauptquartier Oberpannoniens,
die speculatores des oberpalll1onischen Heeres zusammen einen
Altar.

C. I. L. III 4402 Ilerculi Aug(~tsto) spec(~tlatores) p(annoniae)
s(U1Jerioris).

Also auch in dieser Provinz stehen die speculatores in einem
engeren Verbande 3 und haben ihren Sitz im Hauptquartier der
Provinz 4. Dass diese engere Vel'bindung bedingt ist dm'eh illre
Stellung im Officium des Statthalters, zeigen die Inseln'iften, in
welcl1er sie in einer Reihe mit sicheren Officialcll des Statthalters
genannt werden.

C. 1. I,. 1II 4452 vgl. oben S. 204.
C. I. L. TI 4122 5 : Dem Statthalter VOll HiSl)ania citel'ior

1 Marquardt Staatsv. II2 p.451 Anm. 5.
2 Ich habe dies nachgewiesen Wiener Studien VII (1887) p. 297.

VgJ. auch Hirschfeld Sitzullgsb. d. Berliner Akademie 1889 p. 4U ff.
a Daraus erklärt sich auch die der hauptstädtischen Grab-

schrift C. I. L, VI 3il5S: Val(erii) Paterni specul(atoris) eXlwcit(tIS)
Bl'ittlln(ici), ohue dass die wird. Der Zusatz ist über-
diesbervorgerufen durch den welcher dem Schreiber vor-
schwebte, zU den speculatores des Praetoriums.

4 Auch alle anderen Inschriften der speculatores von Ober- und
Niederpannonien sind gewiss nicht durch bIossen Zufall in Aqniuicllll'U
und Carnuntum zu Tage C. 1. L. III '3615. 4452. Eph. IV 43'3.

5 Die Inschrift ist in Tarraco dem Sitz des Statthalters gelt'uudOll,
wie (Ue anderen Inschriften der speculatores des spanischen Heeres

14
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Late­
legionis.

setzen eine Inschrift cornicular[ii] ei~ts ct com{mcntar('ienses) cf spe­
cul[afm'es] leg(ion-i,s) VII Gem(inac) llJ(iae) tl:idelis)]. Es folgen
2 oornicularii, 2 oommentarienses, 10 speculatores.

C. I. L. VIII 2586 1: Kaiserstatuell werden errichtet von einer
Reihe prineipales, die zusammen das officium des Statthalters von
Numidien und des tribunus sexmestris der legio III Augusta bilden.
Es werden genannt 2 cornicttla1'ii, 1 cmnmenta'riensis des Legaten,
1 comm. des Tribunen, 4 spcculatores 2, 30 benefwia,-ii consulat"is 3,

5 quaestimtarii, 5 beneflciarii tribuni sc.:mnestris, 1 llaruspe.'C.
C. 1. L. VIII 2751. Dem Statthalter von Numidien, der in­

zwischen zum Legaten von Germania inferior ernannt worden,
errichten ein Denkmal: spcculatores et bcnefwiarii et quaestionm·U.

Auch der Rang dieser Principales, wie er in der Abfolge
der Aemter deutlich hervortritt, best1itigt die Zugehöriglteit zum
offinium des Statthalters. Die gleiche Rangordnung ergiebt sich
ans den Inschl'iften, wcle11e gestatten, das Avancement zu beur­
theHen.

C, 1. L. VIII 702: I~tliZ6s Probinus obiit i1~ GalUa morte.
'ribus Germaniac meruit SlJecul[a]t(or) ct cOl'nicul[al'i]u$

C. I. 1.1, If 4143. 4145. In der Inschrift II 4168 M. Valel'io Flavo [b(e­
ne)]f(iciario)J leg. VII g. ca; ann[icu]st(oae) annoJ'Um LX darf nicht,
wie es Cauer Eph. ep. IV p. 4Gl für möglich hält, für das iiberlieferte
SF, SP = speculator gelesen werden. Denn der im Avancement
wäre viel zu gross. Es ist beneficiarius tribuni, der erste Prill­
cipal über den immunes, zu welchen der lu'morum custos gehört (vgl.
Dig. 50, 6, 7), gemeint.

1 In Lambaesis, dem Hauptquartier gefunden, wie die anderen
Inschriften der speculatores von Numidien C. I. L. VIII 2G03. 2793.
2890. 2998, nnweit Lamba.esis 4381,

2 Wenn hier 4 speculatores statt der normalen Zahl 10 genannt
werden, so erklärt sich dies daraus, dass die anderen 6 im officium des
Proconsuls von Africa verwendet werden. Diese Abkommandirungen
bezeugt direct Hadrian in seinem Armeebefehl C. 1. L. VIII 2532 A. b.
qlLOd omnibus ann~ pel' vices in officiwn pr[ocon]sulis mittitu1', Es scheint
dass der Proconsul, naehdein er den Oberbefehl iiber das numidische
Heer verloren, die Ernennung der bei ihm dienenden Principales he­
hielt. Tac. hist. 4, 48: C. Caesar - ablatam legionem misso
in eam rem tradidit. Aequatus inter duos beneficiorum
numerus.

a Diese Bezeichnung erklärt sich daraus, dass der Statthalter
während seiner Amtszeit von Rom abwesend das Consnlat bekleidet.
Dies ist gerade für die Legaten VOll Numidien wiederholt nachweisbar.
Vgl. C. I. L. VIII Index p. 1065 W.



Zur Geschichte der romischcll Provinzialverwaltung. 211

C. I. L. III 2015: Tib. Ol(auclio) Iant!(1,l"io spee(~tlatori) le.q(ionis)
XlIII g(eminae), comm(entariensi) co(n)s(~tla1'is) prov(inoiae)
Delm(atiae).

Mommsen hat im C. I. L. IU p. 283 auf die eigenthümliche Er­
scheinung aufmerksam gemacht, dass der Statthalter von Dal­
matien seine Officialen den Legionen der Nachbarprovinzen ent~

nahm. Es entspricht diese Verwendung des speculators einer
oberpannonischen als commentariensis des StatthaltCl's von
Dalmatien nicht nur der Rangonhnmg, sondern sie
bestätigt auch die StelhUlg diesel' Principales als Officialen des
Stattllalters. Diese Bildung des Officiums aus Legionaren frem­
der Provinzen scheint mir die Nöthigung llel'vorgerufen,
zu diesen Diensten römische Bürger zu verwenden; solche fehl­
ten aber unter den Soldaten des Statthalters von Dalmatien, da
er nur über Truppen peregriner Herkunft gebot.

Auch die Function, welche die Ueberlieferung mehrfach den
'speculatores zuschreibt, die Hinrichtung der zum Tode Vel11r­
theilten 1, entspricht ihrer Stellung im Officium des Statthalters,
der allein das 'l'odesurtheil verhängen konnte, Wenn endlich
die Zahl der speculatores in jeder Legion 10 betrug, so wird
man den Zusammenhang mit der lO-Za1ll der Cohorten nicht
übersehen dürfen. Auch dies macht es wahrscheinlich, dass die
spcculatores Offtcialen des Statthalters waren, so dass also jeder
Cohorte ein speoulator im Officium entspraoh. Denn Pdncipales,
die Chargirte der Cohorte, als taotisoher und administrativer Ein­
heit, gewesen sein könnten, sind nicht nachzuweisen.

Heidelberg. A. v. Domaszewski.

1 So Selleca de im 1,18.4 (Hanse), Evang. Marci li,17. Firmicus
Maternue 8,26, Corpus Gloss. II p, 18t}. Und besonders Dig. 48, 20, 6:
palticularia Bunt ea, quae in ctlstodiam 9'CCCptus sccmll attulit ; qui­
bUB in(ll~tus est, cum qltis ad Bumllicittln ducitur, ut et ipse appellatio osten­
tUt. ita neque speculatm'cs ultm sibi vindicent nequc aptioncs ca dcsirlc­
9'cnt quwus spoliatU'l', qua 7llomcnto quis lm,nit'Ms est. Die optioncs sind
wahrscheinlich die in don Inschriften wiederhoU genannten (eaue!'
ep. IV p. opUones carcel'is.




